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Kreis Mettmann 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 

7. Satzung zur Änderung 
der Satzung für das 

Notarztsystem des Kreises Mettmann 
vom 17.12.2013 

 
 
Auf Grund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 646), der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712)) in Verbindung mit § 6 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die 
Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW) vom 24.11.1992 
(GV NRW S. 458) – jeweils in den aktuellen Fassungen – hat der Kreistag des Kreises Mettmann am 16.12.2013 
folgende 7. Satzung zur Änderung der Satzung für das Notarztsystem des Kreises Mettmann vom 22.12.2005 (Abl. 
ME vom 31.12.2005, S. 63) beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
§ 2 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
 
1. a. Für den Einsatz des Notarztes/der Notärztin zur Erstversorgung eines Notfallpatienten/einer Notfallpatientin 

wird eine Gebühr von 323,-- Euro erhoben. 
 
 b. Für den Einsatz des Notarztes/der Notärztin bei der Verlegung eines Notfallpatienten/einer Notfallpatientin wird 

ebenfalls eine Gebühr von 323,-- Euro erhoben. 
 
2. Für den Einsatz des Notarzteinsatzfahrzeuges wird eine Gebühr von 212,-- Euro erhoben. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Kreis Mettmann, frühestens 
jedoch am 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende 7. Satzung zur Änderung der Satzung für das Notarztsystem des Kreises Mettmann wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis Mettmann vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Mettmann, den 17. Dezember 2013 
 
 Thomas Hendele 
 Landrat 
 
 
 


